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Mit Recht  an Ihrer Seite

Der Arzt hat in seinem Praxis-
alltag nicht selten mit be-
treuungsrechtlichen Frage-

stellungen zu tun, wenn auch nicht 
immer auf den ersten Blick. Oft ver-
sorgen Ärzte ihre Patienten in Alten-
heimen, wo die Bewohner durchaus 
auch unter Betreuung stehen können, 
vor allem in der palliativen Versor-
gung. Genauso treten Patientenver-
fügungen oder Vorsorgevollmachten 
in Erscheinung, mit denen umzuge-
hen ist. Daneben sind Aufklärung und 
Einwilligung, Einsichtsrechte in die 
Patientenakte oder die Notwendig-
keit der Befassung des Betreuungs-
gerichts in diesem Zusammenhang 
wichtige Fragen, die den Arzt durch-
aus im Einzelfall vor eine Herausfor-
derung stellen können. 

Voraussetzungen einer 
Betreuung

Die Voraussetzungen einer Betreu-
ung sind gesetzlich geregelt. Kann 
ein Volljähriger aufgrund einer psy-
chischen Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen 

Betreuungsrecht in der urologischen Praxis – Umgang 
mit Einwilligungsunfähigen, Betreuern und Gerichten

Behinderung seine Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht besorgen, 
bestellt das Betreuungsgericht auf sei-
nen Antrag oder von Amts wegen für 
ihn einen Betreuer. Der Betreuer er-
hält in der Regel einen bestimmten 
Aufgabenkreis. Die Betreuung wird 
vom zuständigen Gericht für die Be-
reiche angeordnet, bei denen eine 
Betreuung tatsächlich erforderlich ist. 
Große Bereiche sind Vermögenssa-
chen oder persönliche Angelegen-
heiten. Für den ärztlichen Bereich ist 
speziell die Gesundheitssorge ein-
schlägig. Die Betreuung kann durch-
aus auf bestimmte Angelegenheiten 
beschränkt werden. 
 Betreuung existiert mit oder ohne 
sogenannten Einwilligungsvorbehalt. 
Hintergrund hiervon ist, dass grund-
sätzlich die rechtliche Handlungsfä-
higkeit des Betreuten bestehen bleiben 
soll. Das heißt, wenn trotz Betreu-
ung die Einwilligungsfähigkeit gege-
ben sein soll, wird kein Einwilligungs-
vorbehalt des Betreuers angeordnet. 
Wenn aber eine Schädigung der be-
treuten Person hierdurch droht, wird 
ein solcher angeordnet. Der Betreu-
er ist in diesem Fall der Einzige, der 
wirksam Erklärungen abgeben kann, 
die für den Betreuten auch bindend 
sind. Dieser Einwilligungsvorbehalt 
ist in dem entsprechenden Ausweis 
des Betreuers ersichtlich. Sofern die 
Voraussetzungen der Betreuung nicht 
mehr vorliegen, wird das Gericht die 
Betreuung aufheben. In der Regel 
wählt das Gericht einzelne Perso-
nen als Betreuer aus, die dem Be-
treuten nahe stehen, möglich ist z.B. 
aber auch die Einsetzung von Berufs-
betreuern oder Mitgliedern von Be-
treuungsvereinen. 
 Für die Einwilligung in die Heil-
behandlung ist stets die individuel-
le Einwilligungsfähigkeit des Patien-
ten vom Arzt zu prüfen. Dem Begriff 
der Einwilligungsfähigkeit kann sich 

der Behandelnde mit der nachfol-
genden Definition nähern. Der Pa-
tient muss in der Lage sein, Wesen 
und Tragweite der geplanten medi-
zinischen Maßnahme zu überbli-
cken und seinen Willen hiernach 
auszurichten.

Aufklärung und Einwilligung 

Das Gesetz schreibt vor, dass vor 
Durchführung einer medizinischen 
Maßnahme, insbesondere eines Ein-
griffs in den Körper oder die Gesund-
heit, der Behandelnde verpflichtet ist, 
die Einwilligung des Patienten ein-
zuholen. Sofern der Patient einwilli-
gungsfähig ist, stellen sich hier keine 
grundlegenden Probleme, jedenfalls 
was die Person des Aufzuklärenden 
angeht. Ist der Patient aber einwilli-
gungsunfähig, sind Besonderheiten 
vorgesehen. In diesem Fall ist die Ein-
willigung eines hierzu Berechtigten 
einzuholen, soweit nicht eine Patien-
tenverfügung die Maßnahme gestattet 
oder untersagt. Die Patientenverfü-
gung ist hier als eine vorweggenom-
mene Zustimmung oder Ablehnung 
einer konkreten medizinischen Maß-
nahme zu verstehen. 
 Zur Einwilligung Berechtigte sind 
bei Minderjährigen die Sorgeberech-
tigten und bei erwachsenen Einwil-
ligungsunfähigen gegebenenfalls 
gerichtlich bestellte Betreuer oder 
Personen, die im Besitz einer gülti-
gen Vorsorgevollmacht sind. Sie ge-
ben die Einwilligung ab und sind in 
diesem Fall auch der Adressat der 
Aufklärung. Unabhängig hiervon 
können selbstverständlich Notfäl-
le auf der Grundlage des mutmaß-
lichen Willens des Patienten versorgt 
werden. Das Gesetz sieht vor, dass 
im Zusammenhang mit der Aufklä-
rung durchaus Aufklärungsbögen er-
gänzend hinzugezogen werden kön-
nen. Kern der ärztlichen Tätigkeit ist 
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jedoch das mündliche Aufklärungs-
gespräch. 
 Wenn ein Fall vorliegt, bei dem der 
betreute Patient noch einwilligungs-
fähig ist, ist der Patient aufzuklären. 
Dieser gibt dann auch die Einwilli-
gung ab. Wie hat sich der Arzt je-
doch zu verhalten, falls der Betreu-
te als Adressat der Aufklärung sich 
weigert, die Praxis zum persönlichen 
Aufklärungsgespräch aufzusuchen? 
Hier hat der Arzt gegen den Betreu-
er keine rechtliche Handhabe. An-
merkungen wären hier an das für den 
Betreuer zuständige Amtsgericht zu 
adressieren. Auf die ordnungsgemä-
ße Aufklärung zu verzichten ist ein 
nicht vertretbares Risiko. 

Einsicht in die Patientenakte

Wenn der Patient nicht mehr einwil-
ligungsfähig ist, ist es auch hier der 
Betreuer, der in die Datenerhebung 
und -verarbeitung einwilligt. Zu glei-
cher Zeit hat der Betreuer auch ein 
vollständiges Recht, die Patientenda-
ten einzusehen, weil er hier das Recht 
des Betreuten wahrnimmt. Dies gilt 
jedenfalls, wenn auch die Gesund-
heitssorge zum Aufgabenbereich des 
Betreuers gehört. Aber auch wenn 
es sich nur um die Vermögenssor-
ge handelt könnte der Betreuer ein 
entsprechendes Recht haben, wenn 
er beispielsweise eine Rechnung zu 
prüfen hat. 

Befassung des Betreuungs-
gerichts bei Maßnahmen mit 
hohem Risiko

Sollte mit der geplanten Maßnahme die 
Gefahr einhergehen, dass der Patient 
verstirbt, kann die Genehmigung des 
Betreuungsgerichts erforderlich sein, 
selbst wenn eine Betreuung besteht. 
Das Gesetz sieht vor, dass die Einwil-
ligung des Betreuers in eine Untersu-
chung des Gesundheitszustands, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff dann der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts bedarf, wenn die 
begründete Gefahr besteht, dass der 

Betreute auf Grund der Maßnahme 
stirbt oder einen schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet. Ohne die Genehmigung darf 
die Maßnahme nur durchgeführt wer-
den, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist. Dasselbe gilt für die 
Nichteinwilligung oder den Widerruf 
der Einwilligung. Wenn die Maßnah-
me medizinisch angezeigt ist und die 
begründete Gefahr besteht, dass der 
Betreute auf Grund des Unterbleibens 
oder des Abbruchs der Maßnahme 
stirbt oder einen schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet, ist auch hier die Zustimmung 
des Gerichts erforderlich.

Patientenverfügung, 
Betreuungsverfügung und 
Vorsorgevollmacht

Heute haben viele Patienten so-
genannte „Vorsorgevollmachten” 
an ihre Vertrauenspersonen erteilt. 
Vorsorgevollmachten können eine 
Betreuung ersetzen. Im Umgang in 
der ärztlichen Praxis ist bei Vorla-
ge einer Vorsorgevollmacht darauf 
zu achten, dass die entsprechenden 
ärztlichen Maßnahmen in Befugnis-
katalog des Vorsorgebevollmächtig-
ten enthalten sind. 
 Eine Patientenverfügung wird wie 
folgt definiert: „[E]in einwilligungs-
fähiger Volljähriger [hat] für den 
Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in be-
stimmte, zum Zeitpunkt der Fest-
legung noch nicht unmittelbar be-
vorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehand-
lungen oder ärztliche Eingriffe ein-
willigt oder sie untersagt (Patien-
tenverfügung)”. Wenn eine solche 
Patientenverfügung vorliegt, prüft der 
Betreuer, ob diese Festlegungen auf 
die aktuelle Lebens- und Behand-
lungssituation zutreffen. Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des 
Betreuten Ausdruck und Geltung zu 
verschaffen. Mit anderen Worten: Er 
gibt die entsprechende Erklärung für 
den Betreuten ab. 

 Falls keine Patientenverfügung vor-
liegt oder die Festlegungen einer Pa-
tientenverfügung nicht auf die aktuel-
le Lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen, hat der Betreuer die Be-
handlungswünsche oder den mut-
maßlichen Willen des Betreuten fest-
zustellen und auf dieser Grundlage zu 
entscheiden. Der mutmaßliche Wille 
ist aufgrund konkreter Anhaltspunk-
te zu ermitteln. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere mündliche 
oder schriftliche Äußerungen, ethi-
sche oder religiöse Überzeugungen 
und sonstige persönliche Wertvor-
stellungen des Betreuten.

Fazit

Zusammenfassend bedeutet die be-
treuungsrechtliche Fragestellung in 
der Arztpraxis also, dass insbeson-
dere die Person des Betreuers darauf-
hin überprüft werden muss, ob dieser 
rechtlich in der Lage ist, Fragestellun-
gen der Gesundheitssorge für den Be-
treuten abzugeben und ob der Pati-
ent selbst einwilligungsfähig ist. Wenn 
dies nicht der Fall ist, die der Betreu-
er Adressat der Aufklärung und gibt 
die Einwilligung ab. Die Einschätzung, 
ob der Patient einwilligungsfähig ist, 
muss im Einzelfall vom Arzt getroffen 
werden. Sofern sich eine Person als 
Betreuer oder Vorsorgebevollmäch-
tigter ausgibt, ist anzuraten, sich ei-
nen entsprechenden Nachweis zei-
gen zu lassen und diesen in Kopie zur 
Patientenakte zu nehmen und dies zu 
dokumentieren. ◄
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